
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/5/8 4Ob30/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1979

Norm

ArbGerG §25 E

ZPO §196

Rechtssatz

Aus der Protokollierung: "Verlesen werden mit Zustimmung der klagenden Partei die Aussagen ...." und unmittelbar

nach den Verlesungen der Vermerk: "Festgehalten wird, daß sich die Beklagte gegen die Verlesung der Aussagen der

vom Erstgericht vernommenen Zeugen aussprach", kann nicht entnommen werden, daß die Beklagte gegen die

Verlesung nicht rechtzeitig (§ 196 ZPO) Einsprache erhoben hätte.
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